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Stellungnahme zum Gaspreis Urteil 
des VIII. BGH-Senats vom 19.11.2008 (Az.: VIIIZR 138/07) 
 
1. Inhalt 
Der VIII. Zivilsenat, zuständig u. a. für Kaufrecht, hatte bereits im Mai 2008 über die 
Problematik mündlich verhandelt. Da eine schriftliche Urteilsfassung trotz zweimaliger 
Verschiebung des Termins zur Verkündung einer Entscheidung noch immer nicht vor 
liegt, bezieht sich diese Kommentierung nur auf die Mitteilung der Pressestelle des 
BGH zu dem Urteil. 
 
Der Senat hat in dieser Entscheidung eingangs nochmals betont, dass die Tarifkunden 
der Strom- und Gasversorger grundsätzlich einen Anspruch darauf haben, dass ihnen 
die Billigkeit der geforderten Preise vor- jeder Bezahlung vom Versorger nachgewiesen 
wird. Grund dafür ist, dass die Preise einseitig und ohne Verhandlung einseitig, nämlich 
vom Lieferanten, festgesetzt werden. Jedoch soll sich dieser Anspruch nur auf die letzte 
angegriffene Preiserhöhung beziehen und nicht auf den Gaspreis insgesamt! Diese 
Ansicht des BGH zeugt von einer erheblichen Realitätsferne, da die Versorger die 
Energiepreise schon fünf- bis sechsmal erst hoch, dann runter und dann noch höher 
gesetzt haben, bevor der Verbraucher irgendeine nachvollziehbare Stellungnahme zur 
Billigkeit, d. h. zur Angemessenheit der Preisforderungen erhält. Die Anforderung ist 
also wenig praktikabel. Zwar sind die Preise nach Ansicht des VIII. Senats dann 
angemessen, wenn der örtliche Versorger den Tarifkunden nur Steigerungen der 
eigenen Bezugskosten durchgereicht hat - sollten sich in demselben Zeitraum die 
Kosten anderer Preisbestandteile verringert haben, so ist dies nach der Überzeugung 
des BGH jedoch nach wie vor anzurechnen. Der VIII. Senat will den Versorgern 
allerdings zugestehen, diese Positionen durch Privatgutachten bzw. Privatzeugen 
vortragen zu lassen. Ganz ohne ausreichende Darlegungen und Nachweise geht es 
jedenfalls nicht. 
 
2. Bewertung 
Hier hat der VIII. Senat des BGH wieder einmal dogmatisch unsauber gearbeitet und 
sich im Ergebnis gegen dringende Verbraucher- und Wettbewerbsinteressen 
ausgesprochen. Die jetzige Überlegung, nur die letzte Preiserhöhung anzuschauen, 
steht außerdem im Widerspruch zur vorangegangenen BGH-Entscheidung vom 
13.06.2007, wo - ebenfalls in einem Prozess um tarifliche Gaspreise – gefordert wurde,  
jedenfalls bei einem Monopol-Lieferungsverhältnis den gesamten Gaspreis zu 
überprüfen - d. h. dass sowohl Grundpreise als auch Arbeitspreise mit ihren sämtlichen 
Kostenbestandteilen dargelegt und nachzuweisen sind. Zum Glück handelt es sich um 
eine unverbindliche Meinungsäußerung, die andere Gerichte der Bundesrepublik nicht 
dazu verpflichtet, ähnlich unsauber zu arbeiten und die Verbraucher vor den Kopf zu 
stoßen. 



Tatsächlich wurde bereits die Entscheidung des VIII. Senats vom 13.06.2007 von 
den Instanzgerichten bis hin zu Oberlandesgerichten kritisch betrachtet und 
verworfen. Nicht nur ein willkürlicher Teil des Energiepreises, sondern seine 
Gesamtheit mit allen Bestandteilen und Zusammensetzungen gehören auf den 
Prüfstand, da es für einen einmal erreichten „Preissockel" keine Bestandsgarantie 
gibt. Auch haben bereits zahlreiche Landgerichte deutlich gemacht, dass über die 
Frage der Billigkeit von Energiepreisen nicht gekaufte Gutachten oder bezahlte 
Zeugen entscheiden, sondern nur die Ergebnisse der (gerichtlichen) Überprüfung 
von Originalunterlagen. 
 
Es ist zu erwarten, dass angesichts der regelmäßig niedrigen Streitwerte die jetzige 
BGH-Meinung wenig Echo in den anstehenden Prozessen finden wird. Festzuhalten 
ist, dass auch im Lichte der jüngsten BGH-Entscheidung die bislang vorgelegten 
Kaufbescheinigungen der Versorger unvollständig und daher nicht geeignet sind, den 
erforderlichen Billigkeitsnachweis zu erbringen. Auch mit Preisvergleichen, d. h. einer 
Auflistung der meist ähnlich hohen Tarifpreise anderer Monopolversorger ist nach 
BGH-Meinung eine Angemessenheit der eigenen Tarif nicht beweisbar, da 
angesichts des abgestimmten Verhaltens sämtlicher ca. 770 Gasversorger davon 
auszugehen ist, dass in der Tat deren sämtliche Tarifpreise überhöht sind. 
 
3. Aussichten 
Weder die Ansichten noch die Entscheidungen des VIII. BGH-Senats haben Belang 
oder Auswirkungen auf die Verträge, mit denen Sonderkunden Energie beziehen. In 
derartigen Lieferverhältnissen kommt es auf die Billigkeit der Preise nicht an, da diese 
tatsächlich zwischen Versorger und Abnehmer zu einem historischen Zeitpunkt 
vereinbart wurden. In derartigen Verträgen sind jedoch sehr häufig die 
Preisgleitklauseln unwirksam, da sich die Versorgungswirtschaft hier in zahlreichen 
Fällen über die gesetzlichen und gerichtlichen Anforderungen an derartige Klauseln 
hinweggesetzt hat. 
 
Sonderverträge bieten somit nicht nur die Möglichkeit, die laufenden Zahlungen zu 
kürzen, sondern erlauben darüber hinaus die Aufrechnung mit Beträgen, die in den 
vergangenen 4 Jahren zu hoch gefordert und bezahlt wurden. Sowohl die 
Forderungen aus Tarifverträgen wie auch aus Sonderverträgen unterliegen allerdings 
der Verjährung, was bei der Versorgungswirtschaft aktuell für einige Nervosität sorgt. 
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